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vertreten d~rch: 


Hen'J1 Rechtsanwalt 

Peer Stolle 

Immanuelkirchsrraße 3-4 
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ANMELDE.BESTÄTlGUNG und AUFLAG.ENBESCElEID 

Der l'oU.olprtllldonlln Berlln. PI.tz dor Luftbrllcke 6 12096 Berlln 
Ceocnl.: 1,.t(A sn - 077021110910 IFernruf: (030) 4664 957210 / - 211 /.2121· 213 IL1olum:

I(bol Antwort bitt. angeben) Pu.; (030) 4664 957 298 8. September 20 I 0 

Es wird beslöligt. dass gemäß § 14 des VerslIIl1mlungsgesetzes (VersO) In der Fnssung vom 
IS. November 1978 (BGBI. I. S. 1790). zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2005 
(BGBI.I. S. 969). der nachstehe'1d bezeichnete AUFZUG angc:meldet wurde: 

Anmelder: 
Verein zur Forderung des öffentlichen bewegten 

und unbewegten Datenverkehrs e.V. - FoeBuD e.V. 
Mnrktstraße 18. 33602 Bielefe.ld 

VcrllDm mluolIsthcßlfl: 

"Freiheit statt Angst· Stoppt den Überwnchungswahn" 

Tnc de. Aul7.u~cs; Voruu..lchtUche I)""er: 
.. 

I von J3.00 bis 22.00 UhrSamstag. 11. September 20 I 0 

Aul'znlllsu·cck. (wie vorclnbort bzw. zu 1. bCMUßUUt); 

Aufiakl~UQ9 ge!;!llDSi 	 Bel'lin • Mitte, Potsdamer Platz+ 
Route: 	 Leipzigcr Platz. Leipziger Strnßc, Spittelmarkt. Kurstl'aße. Werderseher 

Markt. Schinkelplatz, Unter den Linden. Olinkastraße. Behrenstrllße, 
Wilhelmstraße, Hannah·Arendt-Straße. Ebertstra.ße. 

Abschlussjgjn~gebllDgi Berlin • Mitte. Potsdamer Platz+ 

Vcruntwnrtlichcr I..aitor: 
Rainer Schnffner 

Mnrktstraße 18.33602 Bielefeld 
.. _. ..­

http:Ebertstra.�e
http:Bielefe.ld


Die Verwendung einer ausreichenden Anzahl von Ordnern sowie eines Wagenveronlwortli­
ehen fllr Jedes mitgefllhrte Fahrieug ist erforderlich und wird genehmigt. Die Ordner mUss~n 
gemäß § 9 VersO vollj!!hrig und ausschließlich durch weiße Armb.inden mit der Aufschrift 
"Ordner" gekenn7,eichnet sein. .In diesem Zusammenhang noch einmal folgender llusdl"llckli­
cher Hinweis: Der Ordnungsdienst einer VersummJullg ITIllSS neutral gestaltet werden und hat 
auf jegliche Symbolik Z~ verzichten. Das Tragen von KleidungsstUeken, die mit themenbezo­
genen SprUchen versehen sind, lässt sich mit dem Neutralittltsgebot aus § 9 VersO nicht ver­
einbaren. Wer als Leiter oder VeraMtalter einer öffentlichen Versammlung oder eines Aufzu­
ges Ordner verwendet. die ~ll1ders gekennzeichnet sind als es nach § 9 Abs. 1 VersO zulässig 
ist, begeht nach § 29 VersO eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 2500 
Euro geahndet werden kann. 

GcmUß § IS Abs. 1 VersG ergehen ßUS GrUnden der öffentlichen Sicherheit folgende 
Außagen: 

J. 	 Der Aufzug ist vom Leipziger Plntz; kommend über Leipziger Straße, Spiuelmarkt, Kur­
straße. Werderscher Markt lind Schinkelplatz zur Straße Unter den Linden und dalm wei ­
ter wie angemeldet zu fllhren . 

Eine Führung des Aufzuges tlber die Markgraü:nstTaße lind die Französische Straße zum 
Werdersehen Murkt wird untersn~t. 

2. 	 Das Mitfllhren von Glasflaschen oder anderen Glnsbehnltnissen sowie Dosen wird unter­
sagt. 

3. 	 Transparente dUrfen nur in einer Art und Weise genutzt werden, die ausschließlich der 
Meinungsl\:l.Indgabe dient. Sie dürfen weder durch spezielle Lflttenkonstruktionen ver­
steift noch durch Seile, besonders reißfeste SchnUre oder Drahte versttlrkl und nicht un­
tereinander verbunden werden. Als verbunden gelten Transparente, wenn sie direkt mit­
einander vcrknUpft oder IlI1 der ..Nahtstelle" durch lediglich eine Person gehalten werden. 
Des Weiteren müssen Transparente so gehalten werden, dass sie den Gesichtsbereich der 
Truger oder sich dahinter direkt aufhaltender Personen nicht verdecken. 

4. 	 FUr im Allfzug mitgcftlhrte Lautsprecherwagen wird eine BefreiunB von den Vorschriften 
des § 2\ der Straßenverkehrsordnung (StVO) zur Beförderung von Per~onen auf Ladeflä­
chen von L!lStkraftwllgellund Anh!1ngem erteilt, sofern diese Benu('Zcr einer technischen 
Einrichtung (Lautsprecherltnlage oder dergleichen) sind oder eine zwingende Punktion 
als 13edienpersonaJ zu erfllilen haben. Die Ladetlllche ist seitlich mit einer zumindest pro­
visorischen Absturzsicherung auszustatten. 

Die VersnmmlungsteillJeluner aufdem Fahrzeug dürfen sich nur innerhalb des gesicher­
ten Bereiches aufhlllten. Die Befreiung- gilt nur wllhrcnd und rur elie Dauer des Autzuges 
und ausschließlich I1lr Personen, die eine der vorstehend Benannten Aufgaben wahrneh­
men. 

5. 	 Jede darUber hinaus gehende BeRlrderung von Personen auf Fahrzeugen ist nur darm er­
laubt. wenn die Fahrzeuge wie folgt hergeriChtet und betrieben werden: 

FQhrzeuge. auf denen Personen befördert werden, mUssen mit rutschfesten (alich bei Näs­
se) und sicheren Stehf1!lchen, Haltevorrichtungen, Gel!lndern bzw. BrllStllJ1gen und Ein· 
bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfa.llverhlltungsvorschritlen ausgerUstet sein. Die rutsch­
festen Böden sollten sauber, trocken sowie öl- lmd reltrrei sein. Es sollten möglichst nur 
Fahrzeuge mit I"nuen HoJzbllden verwendet werden, die keine Slolperstellen (Höhenun­
terschied > 4mm) aufweisen. 
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Beim MitfUhren stehender Personen ist der Befbrderungsbercich mit einer 1 m hohen 
Hrlistung zu versehen. Die Brüstung muss einen massiven Handlauf, eine Knicleiste in 
halber Oeländerhöhe und eine Fußleiste von mindestens 50 mm Höhe huben. Anstelle ei· 
ner Knieleiste können auch Gilter und Netze aus dem OerUstbau verwendet werden. Das 
Oel!!nder muss zwei Personen pro loufenden Meter allshalten, die sich im Winkel von 45° 
mit den Händen dngegenlehnen. Beim MitfUhren von sitzenden Personen oder Kindern 
ist eine Mindesthöhe des Handlallfs von 800 mm ausreichend. 

Sitzb!!nke. Tische lind sonstige Auf· lind Einbauten mUssen mil dem Fahrzeug fest ver· 
b\mden sein. Die Verbindungen mUssen so ausgelegt sein, dass sie den Ublicherweise im 
Betrieb auftretenden BelastLlIlgen standhalten. Etwaige Tonanl~gen. Lautsprecher o.M. 
sind gellen ein Verrutschen und Kippen ZU sichern. 

Ein· LlI1d Ausstiege sollten möglichst hinten - bezogen a\lf die Fahrtrichtung· angeordnet 
sein. Aufkeinen Fall dUrfen sich jedoch Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander 
verbllndenen Fahrzeugen befinden. 

Die höchst zulUssige Personenzahl nuf dem Fahl"'leug bctr!lgt drei Personen pro Quudmt. 
meter. Zugrunde gelegt wird die Ladefläche abzOglich der FlächefiJr Aufbauten (Deko. 
Technik usw.). Auf Fahn:eugdächern, KotflUgein. Trittbrettern usw. sowie lIufVerbin· 
dungseinrichtungen dUrfen sich keine Personen aufhalten. 

FUr Fahrzeuge, die auf der Vemnstaltung eingesetzt werden und die mit An- oder Auf· 
bauten versehen sind. erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit 
nicht beeintrHchtigt wird. 

Die gemt!ß § 32 und § 34 der Straßenverkehrs-Zulassungs.Ordnung (StVZO) zulUssigen 
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge dOrren jedoch mit ALlf­
ba.uten und Personen nicht Uberschritten werden, "gf. ist die Anzahl der mitfahrenden 
Personen abhängig davon zu be~chränken. Die maximale Höhe von Podesten, die von 
Personen betreten werden dUrfen, betragt 2.90 m. Die Gesemthöhe des Fahrzeuges dorf 
4 m, die Oesamtbreite 3 m nicht überschreiten. 

Autbauten und Dekorationen dUrfen das Slcl1tf'eld des Fahrers nicht beeinLTUchtigen. dies 
gilt aueh fllf die Rilckspiegel. ggi. sind zusl1tzliche Spiegel zu montieren. um die Sicht 
nach allen Seiten und noch hinten zu geWährleisten. An den Außenseiten dOrfen keine 
scharfkantigen oder sonstigen geJ'l1hrlichen Teile hervorstehen. Gleiches gi It flIr den 
Schutz der auf dem Fahrzeug befindlichen Personen. Sind HubladebOhnen während der 
Veranstaltung nicht geschlossen, dann dOlfen auf ihnen weder Personen. Ladung oder 
andere Gerntschaften befördert werden. Die Kanten sind weich anzupolstern. 

Brandschutzbestiml11ungen sind zu beochten. FUr Dekomtionen und Aufbauten sollte 
!,rrundsätzlich schwer enlflwllmbares Material verwendet werden. Tmgende Bauteile, un­
ter denen sich Personen aufhalten, mUssen feuerbeständig sein. Brennbare Fliissigkeiten 
bzw. Gas.tlaschen dUrfen nicht auf der Ladefläche mitgefUlut werden . . Der Umfung und 
die Beschaffenheit der fllr die Dekoration lind Au:tbaLicen verwendeten Materialien kann 
es zwingend erlorderlich machen, dass eine ausreichende Zahl von Feuerlöschern (ABC 
Pulverlöscher mit mindestens 6 kB FüllmenBc) mitBefUlut wird, und zwar einen Löscher 
bis 15, zwei Löscher bis 30 Quadmtmeter LadeHliche. 

Bei elektrischen Anlagen ist besonders zu beochten, dass bei Oenerntorenbetrieb ein 
Massekabel zum Fahrzeug vorhanden ist, elektrische Steckverbindungen spritzwasserge­
schOtzt sind und keine BeschlWigungen an der Isolation der elektrischon J...eilungen vor· 
liegen und diese als solche stolperfrei verlegt sind. 

I)ie vorgeschriebenen oder fUr zultlSsig erklUrten lichttechnischen Einrichtungen ml1ssen 
vollstandig vorhanden und betriebsbereit sein. Das amtliche vordere Ulld binterc Kenn· 
zeichen muss jederzeit le~bar sein. Die zulUssige Höchstgeschwindigkeit bei einer Perso­
nenbeförderuns a\lfLadetl~chen beträgt 6 km/ho 
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9. 	 Die Inbetriebnahme von Lautsprechern ist nur insoweit und in der Lautstärke zul!\ssig. wie 
es die Meinungskundgabe an die Versammlungsteilnehmer erforderlich macht. Besondere 
RUcksichtnllhme ist gegenUber Anwohnern geboten. 
Sofern durch den Betrieb von Lalltsprechern polizeiliche LuutBprecherdurchs~gen beein­
trächtigt werden, hat der Veranstalter diesen Betrieb nufWeisung des Ortlichen Einsat:l:leiters 
der Polizei einzustellen. 

10. Wird der AufZug mit Fuhn11dern durchgeftlhrt, sind die Bestimmungen der Straßenver­
kehrsordnung (StVO) grundsätzlich zu beachten, insbesondere wird auf § 27 StVO hinge 
wiesen. MitgefUhrtc Transpw'ente oder PlakflU: dürfen ein sicheres FUhren der Fllhrrllder 
nicht beeinträchtigen. 

11. Soweit DemonstrntionszUge Ober Straßenbahngleise fUhren. ist Zli beachten. dass mitgeftlhr­
te Plakate. Transpnrel1te, SprLlchblinder o. H. eine TraghOhe von viet Metern nicht über­
schreiten, um eine ßerllhrung mit der elektrischen Oberleitung zu vermeiden. 

1.2. Den Kirchen steht nach Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 20 der Vcrfnssling von 
ßerJin das Recht auf ungestörte Religionstlusübung zu. Dies ist zu beachten, wenn der Auf­
zug an einer Kirche vorbeifUhrt oder sich W11 Versammlungsort eine Kirche befllldet. 

13. Soweit Versammlungen vor diplomatischen oder konsulariseIlen Vertretungen beabsichtigt 
sind. tindcn die Bestimmungen der Wiener Übereinkommen Ober a) diplomatische Bezie­
hungen vom 18.04.1961 (BGBI. 11,1964. S. 959) lind b) konsl1lnris~he Bezlebungen vom 
24.04..1.963 (BGBI. 11,1969. S. 1585) Anwendung. Demach hat die Polizeibehörde alle ge­
eigneten MnßIlMmen zu treffen. die verhindern, dass der Friede oder die Wurde der Vertre­
tung beeintrHchtigt wird. 

14. Soweit Versammlungen unter freiem Himmel und AufzUge in der Nähe des Deutschen 
Bundestages. des Bundesrates oder des Abgeordnetenhauses von Berlin stattfinden sollen, 
sind die Bestimmungen des Gesetzes über befriedete Bezirke ftlr Vertbssungsorgnne des 
Bundes (BeffiezG) vom 11. August 1999 (BOB I. I. S. 1818). Zl.lletzt geUndertdurc!l Oesetz 
vom 20. Juni 2003 (BOB1. r S. 864), bzw. des Oesetzes Uber die Befriedullg des Tflgungsor­
tes des Abgeordnetenhauses von 13erlin (Berliner Bannmeilengesetz vom 17. Murz 1983 
(OVBI. S. 482). zuletzt getlndllTt durch Gesetz vom J6. Februar 1998 (OVBI. S. 18), zu be­
achten. 
Dunnch ist fllr Versammlungen unter freiem Himmel und AufrUge in diesen Gebieten eine 
besondere Zulassung des Bundesinnenministeriums bzw. des Präsidenten des Abgeordne­
tenhauses von Bulin erforderlich. 
NUhere Einzelheiten llierlU sind den Gesetzestexten selbst zu entnehmen oder körmen bei 
dC"r Versammlungsbehörde Berlin unter den auf der Anrneldebesl1ltigung angegebenen Ruf­
nummern abgefragt bzw. in Foml eines besonderen HinweisbJattes flbgetbrdert werden. 
Ohne diese ZlIlassung sind Versammlungen in diesen Bereichen verboten (§ 16 VersO). 
Zuwiderhundlungen sind mit Freiheitsstrafe bzw. Geldbuße bis zu 15.000,- Euro bedrohr. 

15. Zur Vermeidung von AnscWussdemonstrationen ist es im Interesse des verantwortlichen 
Leiters zweckmäßig, in geeigneter Weise sicherzustellen. c!ass nach Beendigung der Vernn­
stIlltung Trunsparente. Spruchbänder, Plakate üsw. nicht weiter gezeigt werden. Es em­
pfiehlt sich. diese durch Ordner einsammeln und in ei.nem Kraflfahrzeug abtrMsporticren zu 
lassen. 
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